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1. Rechtsgrundlage, Forderziel und Zuwendungszweck

Aufgrund des Programms des Bundeskanzleramtes (BKAmt) zur Forderung des Leis-
tungssports sowie sonstiger zentraler Einrichtungen, Projekte und MalRnahmen des
Sports auf nationaler und internationaler Ebene mit Rahmenrichtlinien vom 28. Sep-
tember 2005 (Leistungssportprogramm) sowie unter Beriicksichtigung der Nr. 15.2 der
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 der Bundeshaushaltsordnung
(BHO) wird die folgende Richtlinie erlassen:

(1) Ziel der Forderung ist es, dem Spitzensport infrastrukturelle Voraussetzungen zur
Verfligung zu stellen, um die Leistungsentwicklung deutscher Spitzenathletinnen und
-athleten auf Weltklasseniveau zu erhalten und zu verbessern und damit eine heraus-
ragende Stellung Deutschlands im internationalen Sport zu sichern. Zur Erreichung
dieses Ziels bedarf es optimaler, den internationalen Richtlinien entsprechender Sport-
statten insbesondere fiir Training sowie die notwendigen Betreuungs- und Serviceein-
richtungen. Im Vordergrund steht die Nutzung der Einrichtungen durch Spitzensport-
lerinnen und -sportler zu Trainingszwecken. Auf diese Weise soll die internationale
Wettbewerbsfahigkeit Deutschlands gestarkt und eine erfolgreiche Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland bei Olympischen und Paralympischen Spielen, World Ga-
mes sowie an Weltmeisterschaften sichergestellt werden.

(2) Hierzu gewahrt das BKAmt grundsatzlich aus Kapitel 0416 Titel 882 21 sowie Kapi-
tel 6093 Titel 893 82 auf der Grundlage der §§ 23, 44 BHO und der dazu erlassenen
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-BHO) mit Anlagen sowie nach Maligabe
dieser Richtlinien Zuwendungen fiir Baumalinahmen in anerkannten Einrichtungen

des Spitzensports (Zuwendungszweck).

(3) Ein Rechtsanspruch auf Gewdhrung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgemalien Ermessens im Rah-
men der verfligbaren Haushaltsmittel.

(4) Zur Erreichung der Klimaschutzziele aus dem Klimaschutzplan 2050 sind speziell
hierflir bereitgestellte Forderrichtlinien vorrangig zu nutzen.
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2. Gegenstand der Foérderung

(1) Gegenstand der Forderung aus Kapitel 0416 Titel 882 21 sind Baumalnahmen fir
den Spitzensport insbesondere an Olympiastiitzpunkten (OSP), anerkannten Bundes-
stitzpunkten (BSP), dem Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum fir
Deutschland in Kienbaum (KOPT) sowie am Institut fiir Forschung und Entwicklung
von Sportgeraten (FES) und am Institut fir Angewandte Trainingswissenschaft (IAT),
soweit nicht eine Forderung nach Absatz 2 einschlagig ist.

(2) Gegenstand der Forderung aus Kapitel 6093 Titel 893 82 sind Sanierungs- und Mo-
dernisierungsmaRnahmen, Ersatz- und auch Neubauten an BSP ab einem Bundesanteil
von jeweils lber 2 Mio. €, um insbesondere Investitionsriickstinde bei groRen Bau-
maRnahmen fiir den Spitzensport aufzuholen.

3. Zuwendungsempfinger

(1) Zuwendungsempfanger sind in der Regel die Lander, wenn sie an der Finanzierung
der MaRnahme beteiligt sind. Im Ubrigen kénnen Zuwendungsempfinger die Bun-
dessportfachverbande, die Trager von Einrichtungen des Stiitzpunktsystems sowie die
sonstigen Trager von Einrichtungen, Projekten und MaRnahmen des Sports sein.

(2) Im Bewilligungsbescheid kann die Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte zuge-
lassen werden, wenn diese nach Abs. 1 Satz 2 auch unmittelbar empfangsberechtigt
waren. Durch die zweckbestimmte Weiterleitung erfiillt der Erstempfanger den Zu-
wendungszweck. Bei der Weiterleitung sind die Vorgaben aus VV Nr. 12 zu § 44 BHO
zu beachten.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

(1) Eine Zuwendung ist nur moglich, wenn die in Abschnitt 4 und 5.2.4 der Rahmen-
richtlinien (Leistungssportprogramm Teil B) genannten Voraussetzungen gegeben
sind.

(2) Eine Forderung setzt grundsatzlich voraus, dass sich Land, Kommune und Trager in
angemessenem Umfang an der Gesamtfinanzierung beteiligen. Die Gesamtfinanzie-
rung muss gesichert sein.
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(3) Die sdchlichen und personellen Folgekosten sind grundsatzlich vom Trager zu be-
streiten.

(4) Zuwendungen koénnen in der Regel nur im Rahmen bestehender Férderkonzepte
und festgelegter Strukturen des Spitzensports gewdhrt werden und erfordern dariiber
hinaus einen ortlichen oder sportartspezifischen sportfachlichen Bedarf fiir die kon-
krete BaumaRnahme.

(5) Ein Bedarf fiir eine BaumalRnahme ist regelmaRig nur gegeben, wenn hinsichtlich
des Standortes und der betroffenen Einrichtung des Spitzensports folgende Voraus-
setzungen erfullt sind:

a) Anden Standorten nehmen Bundeskaderathletinnen und -athleten regelmaRig
an TrainingsmaRnahmen, zentralen LehrgangmaRnahmen oder Veranstaltun-
gen von Bundessportfachverbanden sowie der Verbdande im Bereich des Behin-
dertensports teil und

b) hinsichtlich der betroffenen Einrichtung muss eine sportwissenschaftliche,
sportmedizinische und physiotherapeutische Betreuung (i. d. R. OSP) sicherge-
stellt werden.

(6) Vorrang hat der Bedarf olympischer und paralympischer Einrichtungen des Spitzen-
sports.

(7) Fur den Bedarf nichtolympischer Sportarten sind die nationale und internationale
Verbreitung der Sportart, die damit verbundene Wahrnehmung in der Offentlichkeit
und ihre weiteren Entwicklungsmoglichkeiten malRgebend.

(8) Unter den vorstehenden Aspekten werden alle MaRnahmen zwischen dem BKAmt
und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nach sportfachlichen Gesichts-
punkten abgestimmt. Dabei sind fiir eine mittelfristige Férderplanung Prioritidten zu
bilden. Die Ergebnisse der Abstimmung werden schriftlich dokumentiert.

Art, Umfang und Hohe der Zuwendungen

Art der Zuwendung, Finanzierung und Finanzierungsform

(1) Zuwendungsart ist die Projektforderung.
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5.2

521

(2) Die Finanzierung wird grundsatzlich als Teilfinanzierung in Form von nichtriick-
zahlbaren Zuschiissen gewahrt. Die Zuwendungen werden unbeschadet der VV Nr. 2
zu § 44 BHO in der Regel als Anteilfinanzierung bewilligt. Uber Ausnahmen im Einzel-
fall zur Finanzierungsart entscheidet das BKAmt.

Zuwendungsfahige und nicht zuwendungsfahige Ausgaben

(1) Im Rahmen der Sportstattenbauférderung kénnen Neubau-, Erweiterungs-, Um-
bau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und BauunterhaltungsmaRnahmen geférdert
werden, die insbesondere folgende Anlagen betreffen:

a) Sporthallen,
) Sportbader,
) Sportplatze (z. B. Spielfelder, Leichtathletikanlagen),

)
)

a N o

Funktionsgebaude und -rdaume (z. B. Technik- und Sanitdranlagen),

D

Gymnastik-, Konditions- und Krafttrainingsraume,

—+
SN—

Sozialrdume (z. B. Rdume fir Aufenthalt und Kommunikation), die nach Art,
GrolRe, Lage und Funktion nicht Giber den Trainingsbedarf des Sports hinausge-
hen,

g) Spezialanlagen des Sports (z. B. Stromungskandle, Bob- und Rodelbahnen,
Skisprungschanzen).

(2) In angemessenem Umfang kann auch die Erstausstattung mit Geraten, Sportgera-
ten und sonstigen Einrichtungsgegenstanden geférdert werden, soweit diese fiir die
Funktionalitat und den Betrieb der Einrichtung unabdingbar sind. Sofern vorhandene
Ausstattung nach Abschluss der BaumaRnahme nicht mehr verwendungsfahig ist, kann
eine unabdingbare Ersatzbeschaffung ebenfalls in angemessenem Umfang gefordert
werden.

(3) Sanierungs-, Modernisierungs- und AusbaumalRnahmen haben Vorrang, um die
vorhandenen Anlagen in ihrer Substanz zu erhalten und zu verbessern; dies gilt insbe-
sondere, wenn Standardanpassungen vorzunehmen sind oder die Sportstatten nicht
den behérdlichen Vorschriften und Auflagen entsprechen. Die Wirtschaftlichkeit der
vorgesehenen Maltnahme ist zu belegen.
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(4) Kénnen

BauunterhaltungsmaRnahmen nach anderen Foérderrichtlinien finanziert

werden, entfillt eine Férderung nach den Férderrichtlinien Sportstattenbau.

5.2.2 Nicht zuwendungsfahige Ausgaben sind insbesondere

a) BaumaRnahmen:

an Einrichtungen, die ausschliel3lich oder (iberwiegend dem professionel-
len Sport dienen oder gewerbsmallig, d. h. mit einer Gewinnerzielungsab-
sicht, betrieben werden,

flr Zuschauer, insbesondere Triblinenanlagen sowie Sanitar- und Versor-
gungseinrichtungen, mit Ausnahme von Triblinenplatzen, die fiir den Auf-
enthalt einer angemessenen Anzahl an Athletinnen und -athleten wahrend
des Trainings notwendig sind,

an geforderten Einrichtungen/Anlagen, wenn der Pflicht zur Bauunterhal-
tung nicht hinreichend nachgekommen worden ist.

b) Ausgaben:

fur diejenigen Teile der Einrichtung, die nicht der Zweckbestimmung die-
nen (z. B. Gaststatten, Wohnungen fiir Hausmeister),

fir Raumlichkeiten, die von Personal (z.B. Arzte, Physiotherapeuten) ge-
nutzt werden, das nicht am jeweiligen Stiitzpunkt angestellt ist,

fur die Umsatzsteuer, sofern der MalRnahmetrager zum Vorsteuerabzug
berechtigt ist,

fur die Leistungsphase 9 ,,0bjektbetreuung® (HOAI - in der jeweils gelten-
den Fassung).

Unvorhergesehenes, Rundungsdifferenzen und Sonstiges sind von einer Forderung

ausgeschlossen.

5.2.3 Zuwendungsfahige und nicht zuwendungsfahige Ausgaben nach Kostengruppen erge-

ben sich aus Anlage 1.

5.3 (1) Unter Berticksichtigung der Zielvorgaben (Feststellung des erheblichen Interesses

des Bundes an der Férderung) und der langjahrigen Erfahrungen (Nutzungsbedarf und
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-prognose der Einrichtungen durch die Spitzensportlerinnen und -sportler) beteiligt
sich der Bund an den Ausgaben fiir BaumalRnahmen in der Regel wie folgt:

am FES bis zu 100 %

am KOPT bis zu 100 %

) an OSP bis zu 70 %

) am IAT bis zu 67 %

) an anerkannten BSP bis zu 45 %

Q

)
)

™ a 0o o

der zuwendungsfahigen Ausgaben.
(2) Die Zuwendung ist immer auf volle 50 EUR abzurunden.

(3) Die Umsatzsteuer, die nach § 15 UStG als Vorsteuer abziehbar ist, gehort nicht zu
den zuwendungsfahigen Ausgaben.

6. Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz

Diese Richtlinie steht im Kontext der Ziele der Resolution der Generalversammlung der
Vereinten Nationen vom 25. September 2015 ,Transformation unserer Welt: die UN-
Agenda 2030 fir nachhaltige Entwicklung“ sowie der Ziele der Deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie (u. a. ,,Gesundheit und Wohlergehen“ oder ,Nachhaltige Stadte und Ge-
meinden®) und tragt dazu bei, den Sport als wichtigen Wegbereiter fir nachhaltige Ent-
wicklung anzuerkennen und sein Potenzial zur Vermittlung von Werten wie Respekt,
Diversitat, Chancengleichheit und Gerechtigkeit hervorzuheben.

7. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

(1) Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projektfor-
derung (ANBest-P) oder die Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur
Projektforderung an Gebietskorperschaften und Zusammenschliisse von Gebietskor-
perschaften (ANBest-Gk). Zusatzlich gelten grundsatzlich die Baufachlichen Ergéan-
zungsbestimmungen (ZBau) nebst Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau).

(2) Die spezifischen Belange von Spitzensportlerinnen und -sportlern mit Behinderun-
gen werden bei Mallnahmen des Sportstattenbaus beriicksichtigt.
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7.1

7.2

7.3

Die Gewdhrung der Zuwendung ist insbesondere mit den folgenden Verpflichtungen
verbunden:

a) Geforderte Einrichtungen sind in einem nutzungsfahigen Zustand zu halten und
die bisher geférderten Investitionen vom Trager der Einrichtung durch Wert
erhaltende MalRnahmen (Bauunterhaltung) zu sichern.

b) Geforderte Einrichtungen sind den betroffenen Bundessportfachverbanden
oder den Verbdnden im Bereich des Spitzensports fiir Menschen mit Behinde-
rungen grundsatzlich kostenfrei zur Nutzung zur Verfligung zu stellen (Nut-
zungsvorbehalt). Der zeitliche Umfang des Nutzungsvorbehalts orientiert sich
an der prozentualen Hohe der Beteiligung des Bundes. Die Nutzung ist vertrag-
lich zu regeln.

(1) Die mit Bundesmitteln geférderten Sportstatten sind in der Regel mindestens 20
Jahre dem Zuwendungszweck entsprechend zu verwenden. Die Bindungsfrist beginnt
mit der Inbetriebnahme der geférderten Anlage. Im Einzelfall kann das BKAmt wah-
rend der Bindung im Rahmen des Nutzungsvorbehalts eine Nutzung zu anderen dem
Spitzensport dienenden Zwecken zulassen. Wird die VerauRerung der geférderten Ein-
richtung beabsichtigt, ist zuvor die Zustimmung des BKAmtes einzuholen. Bei Zweck-
entfremdung der Anlage, bei VerduRerung oder bei sonstigem Verstol gegen die Be-
willigungsbedingungen ist die Zuwendung unter Berlcksichtigung einer jahrlichen Ab-
schreibung von 5 v.H. zurlickzuzahlen, soweit die Griinde hierfiir vom MaRnahmetra-
ger zu vertreten sind. Vor Ablauf der Bindungsfrist entscheidet der Zuwendungsgeber
Uber die weitere Verwendung der Einrichtung oder einen finanziellen Ausgleich. Nach
Ablauf der Bindungsfrist kann Uber die Einrichtung ohne Wertausgleich frei verfligt
werden.

(2) Fur BauunterhaltungsmaRnahmen und fiir anlasslich von BaumaRnahmen gefor-
derte Ausstattung gilt eine Bindungsfrist von in der Regel 10 Jahren. Die Bindungsfrist
beginnt mit dem Abschluss der MaRnahmen.

Zur Sicherung eines etwaigen Erstattungsanspruchs ist grundsatzlich zugunsten des
Bundes eine brieflose Grundschuld in Hohe des aus Bundesmitteln bewilligten Betra-
ges zu bestellen und grundbuchamtlich einzutragen, sofern sich das Grundstiick nicht
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8.2

im Eigentum einer Gebietskorperschaft befindet und die Zuwendung mehr als 50.000
EUR betragt. Sofern der Mallnahmetrager nicht Eigentiimer des Grundstiickes ist, ist
die Gewdhrung einer Zuwendung nur zuldssig, wenn dem MaRnahmetrager fir die
Dauer der Zweckbindungsfrist ein vertraglich gesichertes Nutzungsrecht zusteht. Dies
kann durch Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages oder eines sonstigen Vertrages er-
folgen. In den Vertragen ist zu regeln, welche Vertragsseite bei Nichteinhaltung der
Zweckbindung zur Riickzahlung der Bundeszuwendung verpflichtet ist und wie der Er-
stattungsanspruch gesichert wird. Die abzusichernden Bundesmittel sollen an rangbe-
reiter Stelle und mindestens im Gleichrang mit evtl. bereitstehenden Landesmitteln im
Grundbuch eingetragen werden.

Verfahren

(1) Die grundsatzliche sportpolitische Forderentscheidung trifft das BKAmt. Bewilli-
gungsbehdrde ist ebenfalls das BKAmt oder die von ihm erméchtigte Behorde.

(2) Alle MaRnahmen werden vor ihrer Umsetzung grundsatzlich mit den jeweils fiir den
Sport zustandigen obersten Landesbehorden abgestimmt.

(3) Die zustandige Landesbehorde wird im Rahmen der baufachlichen und verwal-
tungsmaRigen Priifung eventuell erforderliche zuwendungsrechtliche Malinahmen
(z. B. Riickforderungen einschliellich der Feststellung der Hohe nebst Zinsen, Riickab-
wicklung) auch hinsichtlich der Bundeszuwendung durchfiihren.

(4) Malknahmen, die ohne Zustimmung der Zuwendungsgeber begonnen worden sind,
sind von der Férderung ausgeschlossen. Die Genehmigung des ,vorzeitigen Vorhaben-
beginns“ begriindet keinen rechtlichen Anspruch auf die spatere tatsachliche Forde-
rung des Vorhabens.

(1) Antrage auf Zuwendung nach dieser Richtlinie kénnen in der Regel erst fiir Bau-
mafnahmen ab einer Hohe von 50.000 EUR (Gesamtausgaben) gestellt werden. Es sind
die unter Nr. 3.2 der VV zu § 44 BHO aufgefiihrten Unterlagen beizufiigen. Dariiber
hinaus sind dem Antrag beizufiigen:

a) Sportfachliche Stellungnahme der betroffenen Bundessportfachverbédnde.
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8.3

8.4

b) Beschreibung der BaumalRnahmen und die notwendigen weiteren Unterlagen
nach RZBau.

c) Angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Bedarfsanalysen.

d) Erkldrung, ob der Zuwendungsempfanger fiir das betreffende Vorhaben zum
Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist.

(2) Fir die Beantragung der Zuwendung ist das diesen Forderrichtlinien anliegende An-
tragsformular (s. Anlage 2) zu verwenden.

(3) Der Antrag wird in der Regel von der zustandigen Bauverwaltung baufachlich und
vom Land verwaltungsmaRig auch fiir die zu gewahrende Bundeszuwendung gepriift
und Uber die oberste Landesbehdérde dem BKAmt zugeleitet. Die baufachliche Priifung
erfolgt dabei unter Anwendung der Baufachlichen Nebenbestimmungen (Anlage zur
RZBau) zu den VV zu § 44 BHO oder nach den vergleichbaren landesrechtlichen Vor-
schriften. Die Verpflichtungen nach Maligabe der NBest-Bau sind zu erfiillen. Im An-
trag muss auch die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung - im Einzelnen aufgeschliis-
selt - dargelegt werden.

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fiir den Nach-
weis und die Priifung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Be-
willigungsbescheides sowie die Riickforderung der gewdhrten Zuwendung gelten die
§§ 23, 44 BHO, die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die
§§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VWVfG), soweit nicht in diesen
Richtlinien Abweichungen zugelassen worden sind. Der Bundesrechnungshof ist ge-
maRk §§ 91, 100 BHO zur Priifung berechtigt.

Der Verwendungsnachweis wird in der Regel von der zustdandigen Bauverwaltung bau-
fachlich und vom Land verwaltungsmaRig auch fiir die gewahrte Bundeszuwendung
gepriift und Gber die oberste Landesbehdrde der Bewilligungsbehorde zugeleitet. Ver-
zogerungen bei der Erstellung und Vorlage des Verwendungsnachweises sind der Be-
willigungsbehorde unverziiglich schriftlich mit einer Begriindung fir die Verzégerung
mitzuteilen. Die Nichteinhaltung der Mitteilungspflichten sowie die verzégerte Vorlage
des Verwendungsnachweises konnen anderenfalls zur Riickforderung der Zuwendung
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bzw. zur Verschiebung oder Gefahrdung der Bewilligung weiterer Bundeszuwendun-
gen fihren.

9. Inkrafttreten und Geltungsdauer
Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft und setzt die bisherige FR
Bau vom 10. Oktober 2005 mit Ablauf des 31.12.2025 auler Kraft.
Die Laufzeit ist bis zum 31.12.2028 befristet.

Berlin, den 19.12.2025

Die Staatsministerin fiir Sport und Ehrenamt

Dr. Christiane Schenderlein
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Anlage 1

Zuwendungsfahige und nicht zuwendungsfahige Ausgaben nach Kostengruppen:

KG

Bezeichnung KG

zuwendungsfihig

nicht zuwendungsfihig

100

Grundstick

insgesamt

200

Vorbereitende
Malinahmen

Herrichten (210)

offentliche
(220)

nichtéffentliche  Erschlie-
RBung (230), es sei denn, die
Funktionsfahigkeit der zu-
wendungsfahigen BaumalR-
nahmen erfordert dies,

Ausgleichsabgaben (240)

UbergangsmaRnahmen
(250)

Erschliefung

300

Bauwerk - Bau-
konstruktion

insgesamt, aber ohne Aus-
gaben fir ...

.. sonstige Malinahmen fiir
Baukonstruktionen  (390),
soweit nicht fiir die Zweck-
bestimmung der MaRnahme
erforderliche Bauleistungen
(im Einzelnen nachzuweisen)

400

Bauwerk - Tech-
nische Anlagen

insgesamt, aber ohne Aus-
gaben fir ...

.. sonstige Malinahmen fiir
Technische Anlagen (490),
soweit nicht fiir die Zweck-
bestimmung der MaRnahme
erforderliche Bauleistungen
(im Einzelnen nachzuweisen)
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KG

Bezeichnung KG

zuwendungsfihig

nicht zuwendungsfihig

500 | AuBenanlagen

und Freiflachen

— Gelandeflachen (510),
aber ohne anteilige Aus-
gaben fir ...

... nicht sportfunktionell not-
wendige Bepflanzung und
Begriinung

Wasserflichen, soweit
nicht zur Sportplatzpflege
notwendig

Erstellung von Kfz-Stellplat-
zen, es sei denn, diese sind
fur Sportlerinnen und Sport-
ler mit Behinderungen sowie
fur hauptamtliches Betriebs-
personal notwendig

— befestigte Flachen (520):
Sportplatzflachen, fir den
Sportbetrieb notwendige
Wege

— Baukonstruktionen (530):
Sportanlagen-Einfriedun-
gen, Stiitzmauern, Geldn-
debearbeitung und -ge-
staltung, Rampen, Trep-
pen, Stufen, jeweils nur in
dem flr die sportliche

Nutzung erforderlichen
Umfang

— Technische Anlagen (540):
Abwasser- und Versor-

gungsanlagen, Anlagen fiir
Immissionsschutz, jeweils
nur in dem fiir die sportli-
che Nutzung erforderli-
chen Umfang; Trainings-
beleuchtung

sonstige Verkehrsanlagen

Abbruch- und Abrissmal3-
nahmen, es sei denn, dass
bestehende Bauwerk wurde
bereits mit Bundesmitteln
fir den Spitzensport gefor-
dert.
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KG | Bezeichnung KG zuwendungsfihig nicht zuwendungsfihig
— Einbauten in Aullenanla- | — Wirtschaftsgegenstande
%Jenkl(s'fj()): Auffjengergtfe-, — Sonstige MaRnahmen in Au-
micelces .Tm .an:;car- Renanlagen (590), soweit
raume, JEWelis nur in dem nicht fir die Zweckbestim-
fur die sportllche Nutzung mung der MaRnahme erfor-
erforderlichen Umfang derliche Bauleistungen (im
Einzelnen nachzuweisen)
600 | Ausstattung und --- insgesamt
Kunstwerke Anmerkung:
Fest mit dem Bauwerk ver-
bundene Einbaugerite geho-
ren zu den Ausgaben fiir das
Bauwerk (300)
700 | Baunebenkosten | Ausgaben flr Architekten- alle tGbrigen Ausgaben
und Ingenieurleistungen
(720 bis 740), jedoch nur,
wenn die Leistungen mit
Ausnahme der
— Grundlagenermittlung,
— Vorplanung,
— Objektbetreuung sowie
— Dokumentation
nicht durch kommunales
Personal oder von Dritten
unentgeltlich erbracht wer-
den
800 Finanzierung --- insgesamt
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Anlage 2

Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung aus Bundesmitteln zur Férderung von

Baumafinahmen fiir den Spitzensport

An

(Antrags- oder Bewilligungsbehérde) Zutreffendes bitte ankreuzen X oder aus-

fallen

1. Antragsteller beim Bund / Zuwendungsempfanger

Name:

Anschrift (StraRe, Hausnummer, PLZ, Ort):

Bankverbindung (IBAN, Geldinstitut):

Auskunft erteilt:

Telefon: Fax:

Email:

Bundesland, Landkreis:
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% Bundeskanzleramt

2. Letztempfanger (bei Weiterleitungsverhiltnis)

Bei Zusammenschliissen von Gebietskorperschaften sind auf gesondertem Blatt die Mitglie-
der und der Umfang ihrer Beteiligung anzugeben.

Name:

Anschrift (StraRe, Hausnummer, PLZ, Ort):

Bankverbindung (IBAN, Geldinstitut):

Auskunft erteilt:

Telefon: Fax:

Email:

Bundesland, Landkreis:

3. Nutzungsberechtigte Bundessportfachverbinde

Bundesverband:

Name:

Anschrift (StralRe, Hausnummer, PLZ, Ort):

Bankverbindung (IBAN, Geldinstitut):
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Auskunft erteilt:

Telefon: Fax:

Email:

Bundesland, Landkreis:

4., MalRnahme

(Vollstandige Anschrift fiir Ort der MaRnahme)

(kurze, aber eindeutige Beschreibung der MaRnahme)

5. Gesamtausgaben

Hinweis: Wenn der Antragsteller fiir diese Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist,
sind hier die Ausgaben ohne Umsatzsteuer (netto) anzugeben. Bei BaumaRnahmen

ist eine Gliederung nach Kostengruppen gem. DIN 276stets und bei Untersuchun-

gen, Planungen und Beschaffungen dann beizugeben, wenn es von der Bewilli-

gungsbehorde erforderlich gehalten wird.
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Angabe der Ausgaben unter 5. bis 8. erfolgen in:

EUR <«

EUR <«

[ Jbrutto [ ]netto

Gesamtausgaben

davon entfallen auf den zur Férderung
beantragten Bauabschnitt

(Angabe nur bei groReren, selbstdndig nutzbaren
Planungs-, Untersuchungs- oder Durchfiih-
rungs-(Bau)abschnitten, auf die auch die Finan-
zierung (Nr. 6) abgestellt ist. Zeitliche Aufteilung

und damit Finanzierungsabschnitte ergeben sich

aus Nr. 7))
6. Folgende Zuwendung wird beantragt
Zuwendungsbereich Zuwendungsgeber Zuwendung
Sportstattenbau fiir den Spitzensport BKAmt EUR
7. Ausgaben nach Kostengruppen gem. DIN 276
KG 100 (Grundstuick) EUR
KG 200 (Vorbereitende MalRnahmen) EUR
KG 300 (Bauwerk — Baukonstruktionen) EUR
KG 400 (Bauwerk — Technische Anlagen) EUR
KG 500 (AuRenanlagen und Freiflachen) EUR
KG 600 (Ausstattung und Kunstwerke) EUR
KG 700 (Baunebenkosten) EUR
Gesamtausgaben EUR
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10.

11.

Finanzierung

Zuwendungen vom Bund

Zuwendungen vom Land

Zuwendungen von Kommunen

Zuwendungsgeber:

Beitrage Dritter

Eigenmittel

Gesamtausgaben

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

Der Antragsteller erklart, dass das Vorhaben noch nicht begonnen ist und dass es auch nicht

vor der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids bzw. vor der etwaigen Genehmigung des

vorzeitigen Baubeginns in Angriff genommen wird.

Der Antragsteller bestatigt die Wirtschaftlichkeit der MaRnahme (vgl. § 7 BHO sowie Ziff.

6.1.5, 6.3.3 und 6.6 RZBau).

Voraussichtlicher Beginn der BaumaRnahme (Baubeginn):

Voraussichtliches Ende der BaumaRnahme (Abschluss der BaumaRnahme):

Voraussichtlicher Mittelabfluss der Bundeshaushaltsmittel nach Jahren getrennt:

20__: EUR 20__: EUR
20__: EUR 20__: EUR
20__: EUR 20__: EUR
20__: EUR 20__: EUR
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12. Der Antragsteller erklart, dass er fiir dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug

[ ] berechtigt [ ] teilweise berechtigt [ ] nicht berechtigt

ist.

13. Eigentliimer des Baugrundstiicks:

Ein Nachweis tiber die Verfiigungsberechtigung tiber das Grundstiick ist beizufligen (Grund-
buchauszug, Erbbaurechtsvertrag, Pachtvertrag).

Eigentiimer der Sportstatte:

Betreiber der Sportstatte:

14. Der Antragsteller erklart, dass er das Bauvorhaben ohne die beantragten Zuwendungen nicht

durchfihren kann.

15. MaRnahmetrager ist identisch mit dem Antragsteller

[ 1ja [ ] nein (wenn nein, bitte benennen)

16. Erganzende Angaben (ggf. auch auf besonderem Blatt):
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17. Dem Antrag sind mindestens folgende Unterlagen beizufiigen:

L]
L]
L]

[

Beschreibung und Begriindung der Malinahme,

Raum- und Funktionsplan,

Lageplan (erklarende planerische Unterlagen, die die BaumaRnahme verstandlich
abbilden),

Ausgabenaufstellung nach Kostengruppen gem. DIN 276 (3. Ebene) nebst Planungs-

unterlagen,

[

Berechnung der Folgekosten (jahrliche Betriebs- und Unterhaltungskosten) des Vor-

habens und Angaben (iber deren Finanzierung,

[

Fir juristische Personen des Privatrechts Nachweis der Gemeinniitzigkeit.

18. Zahl der Anlagen:

Ort, Datum, Unterschrift
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	1. Rechtsgrundlage, Förderziel und Zuwendungszweck


	Aufgrund des Programms des Bundeskanzleramtes (BKAmt) zur Förderung des Leis�tungssports sowie sonstiger zentraler Einrichtungen, Projekte und Maßnahmen des

Sports auf nationaler und internationaler Ebene mit Rahmenrichtlinien vom 28. Sep�tember 2005 (Leistungssportprogramm) sowie unter Berücksichtigung der Nr. 15.2 der

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 der Bundeshaushaltsordnung

(BHO) wird die folgende Richtlinie erlassen:


	(1) Ziel der Förderung ist es, dem Spitzensport infrastrukturelle Voraussetzungen zur

Verfügung zu stellen, um die Leistungsentwicklung deutscher Spitzenathletinnen und

-athleten auf Weltklasseniveau zu erhalten und zu verbessern und damit eine heraus�ragende Stellung Deutschlands im internationalen Sport zu sichern. Zur Erreichung

dieses Ziels bedarf es optimaler, den internationalen Richtlinien entsprechender Sport�stätten insbesondere für Training sowie die notwendigen Betreuungs- und Serviceein�richtungen. Im Vordergrund steht die Nutzung der Einrichtungen durch Spitzensport�lerinnen und -sportler zu Trainingszwecken. Auf diese Weise soll die internationale

Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt und eine erfolgreiche Vertretung der

Bundesrepublik Deutschland bei Olympischen und Paralympischen Spielen, World Ga�mes sowie an Weltmeisterschaften sichergestellt werden.


	(2) Hierzu gewährt das BKAmt grundsätzlich aus Kapitel 0416 Titel 882 21 sowie Kapi�tel 6093 Titel 893 82 auf der Grundlage der §§ 23, 44 BHO und der dazu erlassenen

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-BHO) mit Anlagen sowie nach Maßgabe

dieser Richtlinien Zuwendungen für Baumaßnahmen in anerkannten Einrichtungen

des Spitzensports (Zuwendungszweck).


	(3) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr ent�scheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rah�men der verfügbaren Haushaltsmittel.


	(4) Zur Erreichung der Klimaschutzziele aus dem Klimaschutzplan 2050 sind speziell

hierfür bereitgestellte Förderrichtlinien vorrangig zu nutzen.
	2. Gegenstand der Förderung


	(1) Gegenstand der Förderung aus Kapitel 0416 Titel 882 21 sind Baumaßnahmen für

den Spitzensport insbesondere an Olympiastützpunkten (OSP), anerkannten Bundes�stützpunkten (BSP), dem Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum für

Deutschland in Kienbaum (KOPT) sowie am Institut für Forschung und Entwicklung

von Sportgeräten (FES) und am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT),

soweit nicht eine Förderung nach Absatz 2 einschlägig ist.


	(2) Gegenstand der Förderung aus Kapitel 6093 Titel 893 82 sind Sanierungs- und Mo�dernisierungsmaßnahmen, Ersatz- und auch Neubauten an BSP ab einem Bundesanteil

von jeweils über 2 Mio. €, um insbesondere Investitionsrückstände bei großen Bau�maßnahmen für den Spitzensport aufzuholen.


	3. Zuwendungsempfänger


	(1) Zuwendungsempfänger sind in der Regel die Länder, wenn sie an der Finanzierung

der Maßnahme beteiligt sind. Im Übrigen können Zuwendungsempfänger die Bun�dessportfachverbände, die Träger von Einrichtungen des Stützpunktsystems sowie die

sonstigen Träger von Einrichtungen, Projekten und Maßnahmen des Sports sein.


	(2) Im Bewilligungsbescheid kann die Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte zuge�lassen werden, wenn diese nach Abs. 1 Satz 2 auch unmittelbar empfangsberechtigt

wären. Durch die zweckbestimmte Weiterleitung erfüllt der Erstempfänger den Zu�wendungszweck. Bei der Weiterleitung sind die Vorgaben aus VV Nr. 12 zu § 44 BHO

zu beachten.


	4. Zuwendungsvoraussetzungen


	(1) Eine Zuwendung ist nur möglich, wenn die in Abschnitt 4 und 5.2.4 der Rahmen�richtlinien (Leistungssportprogramm Teil B) genannten Voraussetzungen gegeben

sind.


	(2) Eine Förderung setzt grundsätzlich voraus, dass sich Land, Kommune und Träger in

angemessenem Umfang an der Gesamtfinanzierung beteiligen. Die Gesamtfinanzie�rung muss gesichert sein.
	(3) Die sächlichen und personellen Folgekosten sind grundsätzlich vom Träger zu be�streiten.


	(4) Zuwendungen können in der Regel nur im Rahmen bestehender Förderkonzepte

und festgelegter Strukturen des Spitzensports gewährt werden und erfordern darüber

hinaus einen örtlichen oder sportartspezifischen sportfachlichen Bedarf für die kon�krete Baumaßnahme.


	(5) Ein Bedarf für eine Baumaßnahme ist regelmäßig nur gegeben, wenn hinsichtlich

des Standortes und der betroffenen Einrichtung des Spitzensports folgende Voraus�setzungen erfüllt sind:


	a) An den Standorten nehmen Bundeskaderathletinnen und -athleten regelmäßig

an Trainingsmaßnahmen, zentralen Lehrgangmaßnahmen oder Veranstaltun�gen von Bundessportfachverbänden sowie der Verbände im Bereich des Behin�dertensports teil und


	a) An den Standorten nehmen Bundeskaderathletinnen und -athleten regelmäßig

an Trainingsmaßnahmen, zentralen Lehrgangmaßnahmen oder Veranstaltun�gen von Bundessportfachverbänden sowie der Verbände im Bereich des Behin�dertensports teil und


	a) An den Standorten nehmen Bundeskaderathletinnen und -athleten regelmäßig

an Trainingsmaßnahmen, zentralen Lehrgangmaßnahmen oder Veranstaltun�gen von Bundessportfachverbänden sowie der Verbände im Bereich des Behin�dertensports teil und



	b) hinsichtlich der betroffenen Einrichtung muss eine sportwissenschaftliche,

sportmedizinische und physiotherapeutische Betreuung (i. d. R. OSP) sicherge�stellt werden.


	b) hinsichtlich der betroffenen Einrichtung muss eine sportwissenschaftliche,

sportmedizinische und physiotherapeutische Betreuung (i. d. R. OSP) sicherge�stellt werden.




	(6) Vorrang hat der Bedarf olympischer und paralympischer Einrichtungen des Spitzen�sports.


	(7) Für den Bedarf nichtolympischer Sportarten sind die nationale und internationale

Verbreitung der Sportart, die damit verbundene Wahrnehmung in der Öffentlichkeit

und ihre weiteren Entwicklungsmöglichkeiten maßgebend.


	(8) Unter den vorstehenden Aspekten werden alle Maßnahmen zwischen dem BKAmt

und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nach sportfachlichen Gesichts�punkten abgestimmt. Dabei sind für eine mittelfristige Förderplanung Prioritäten zu

bilden. Die Ergebnisse der Abstimmung werden schriftlich dokumentiert.


	5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen


	5.1 Art der Zuwendung, Finanzierung und Finanzierungsform


	(1) Zuwendungsart ist die Projektförderung.
	(1) Zuwendungsart ist die Projektförderung.
	(1) Zuwendungsart ist die Projektförderung.


	(2) Die Finanzierung wird grundsätzlich als Teilfinanzierung in Form von nichtrück�zahlbaren Zuschüssen gewährt. Die Zuwendungen werden unbeschadet der VV Nr. 2

zu § 44 BHO in der Regel als Anteilfinanzierung bewilligt. Über Ausnahmen im Einzel�fall zur Finanzierungsart entscheidet das BKAmt.


	(2) Die Finanzierung wird grundsätzlich als Teilfinanzierung in Form von nichtrück�zahlbaren Zuschüssen gewährt. Die Zuwendungen werden unbeschadet der VV Nr. 2

zu § 44 BHO in der Regel als Anteilfinanzierung bewilligt. Über Ausnahmen im Einzel�fall zur Finanzierungsart entscheidet das BKAmt.


	(2) Die Finanzierung wird grundsätzlich als Teilfinanzierung in Form von nichtrück�zahlbaren Zuschüssen gewährt. Die Zuwendungen werden unbeschadet der VV Nr. 2

zu § 44 BHO in der Regel als Anteilfinanzierung bewilligt. Über Ausnahmen im Einzel�fall zur Finanzierungsart entscheidet das BKAmt.




	5.2 Zuwendungsfähige und nicht zuwendungsfähige Ausgaben


	5.2.1 (1) Im Rahmen der Sportstättenbauförderung können Neubau-, Erweiterungs-, Um�bau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Bauunterhaltungsmaßnahmen gefördert

werden, die insbesondere folgende Anlagen betreffen:


	a) Sporthallen,


	a) Sporthallen,


	a) Sporthallen,



	b) Sportbäder,


	b) Sportbäder,



	c) Sportplätze (z. B. Spielfelder, Leichtathletikanlagen),


	c) Sportplätze (z. B. Spielfelder, Leichtathletikanlagen),



	d) Funktionsgebäude und -räume (z. B. Technik- und Sanitäranlagen),


	d) Funktionsgebäude und -räume (z. B. Technik- und Sanitäranlagen),



	e) Gymnastik-, Konditions- und Krafttrainingsräume,


	e) Gymnastik-, Konditions- und Krafttrainingsräume,



	f) Sozialräume (z. B. Räume für Aufenthalt und Kommunikation), die nach Art,

Größe, Lage und Funktion nicht über den Trainingsbedarf des Sports hinausge�hen,


	f) Sozialräume (z. B. Räume für Aufenthalt und Kommunikation), die nach Art,

Größe, Lage und Funktion nicht über den Trainingsbedarf des Sports hinausge�hen,



	g) Spezialanlagen des Sports (z. B. Strömungskanäle, Bob- und Rodelbahnen,

Skisprungschanzen).


	g) Spezialanlagen des Sports (z. B. Strömungskanäle, Bob- und Rodelbahnen,

Skisprungschanzen).




	(2) In angemessenem Umfang kann auch die Erstausstattung mit Geräten, Sportgerä-

ten und sonstigen Einrichtungsgegenständen gefördert werden, soweit diese für die

Funktionalität und den Betrieb der Einrichtung unabdingbar sind. Sofern vorhandene

Ausstattung nach Abschluss der Baumaßnahme nicht mehr verwendungsfähig ist, kann

eine unabdingbare Ersatzbeschaffung ebenfalls in angemessenem Umfang gefördert

werden.


	(3) Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen haben Vorrang, um die

vorhandenen Anlagen in ihrer Substanz zu erhalten und zu verbessern; dies gilt insbe�sondere, wenn Standardanpassungen vorzunehmen sind oder die Sportstätten nicht

den behördlichen Vorschriften und Auflagen entsprechen. Die Wirtschaftlichkeit der

vorgesehenen Maßnahme ist zu belegen.
	(4) Können Bauunterhaltungsmaßnahmen nach anderen Förderrichtlinien finanziert

werden, entfällt eine Förderung nach den Förderrichtlinien Sportstättenbau.


	5.2.2 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben sind insbesondere


	a) Baumaßnahmen:


	• an Einrichtungen, die ausschließlich oder überwiegend dem professionel�len Sport dienen oder gewerbsmäßig, d. h. mit einer Gewinnerzielungsab�sicht, betrieben werden,


	• an Einrichtungen, die ausschließlich oder überwiegend dem professionel�len Sport dienen oder gewerbsmäßig, d. h. mit einer Gewinnerzielungsab�sicht, betrieben werden,


	• an Einrichtungen, die ausschließlich oder überwiegend dem professionel�len Sport dienen oder gewerbsmäßig, d. h. mit einer Gewinnerzielungsab�sicht, betrieben werden,



	• für Zuschauer, insbesondere Tribünenanlagen sowie Sanitär- und Versor�gungseinrichtungen, mit Ausnahme von Tribünenplätzen, die für den Auf�enthalt einer angemessenen Anzahl an Athletinnen und -athleten während

des Trainings notwendig sind,


	• für Zuschauer, insbesondere Tribünenanlagen sowie Sanitär- und Versor�gungseinrichtungen, mit Ausnahme von Tribünenplätzen, die für den Auf�enthalt einer angemessenen Anzahl an Athletinnen und -athleten während

des Trainings notwendig sind,



	• an geförderten Einrichtungen/Anlagen, wenn der Pflicht zur Bauunterhal�tung nicht hinreichend nachgekommen worden ist.


	• an geförderten Einrichtungen/Anlagen, wenn der Pflicht zur Bauunterhal�tung nicht hinreichend nachgekommen worden ist.




	b) Ausgaben:


	• für diejenigen Teile der Einrichtung, die nicht der Zweckbestimmung die�nen (z. B. Gaststätten, Wohnungen für Hausmeister),


	• für diejenigen Teile der Einrichtung, die nicht der Zweckbestimmung die�nen (z. B. Gaststätten, Wohnungen für Hausmeister),


	• für diejenigen Teile der Einrichtung, die nicht der Zweckbestimmung die�nen (z. B. Gaststätten, Wohnungen für Hausmeister),



	• für Räumlichkeiten, die von Personal (z.B. Ärzte, Physiotherapeuten) ge�nutzt werden, das nicht am jeweiligen Stützpunkt angestellt ist,


	• für Räumlichkeiten, die von Personal (z.B. Ärzte, Physiotherapeuten) ge�nutzt werden, das nicht am jeweiligen Stützpunkt angestellt ist,



	• für die Umsatzsteuer, sofern der Maßnahmeträger zum Vorsteuerabzug

berechtigt ist,


	• für die Umsatzsteuer, sofern der Maßnahmeträger zum Vorsteuerabzug

berechtigt ist,



	• für die Leistungsphase 9 „Objektbetreuung“ (HOAI – in der jeweils gelten�den Fassung).


	• für die Leistungsphase 9 „Objektbetreuung“ (HOAI – in der jeweils gelten�den Fassung).




	Unvorhergesehenes, Rundungsdifferenzen und Sonstiges sind von einer Förderung

ausgeschlossen.


	5.2.3 Zuwendungsfähige und nicht zuwendungsfähige Ausgaben nach Kostengruppen erge�ben sich aus Anlage 1.


	5.3 (1) Unter Berücksichtigung der Zielvorgaben (Feststellung des erheblichen Interesses

des Bundes an der Förderung) und der langjährigen Erfahrungen (Nutzungsbedarf und
	-prognose der Einrichtungen durch die Spitzensportlerinnen und -sportler) beteiligt

sich der Bund an den Ausgaben für Baumaßnahmen in der Regel wie folgt:


	a) am FES bis zu 100 %


	a) am FES bis zu 100 %


	a) am FES bis zu 100 %



	b) am KOPT bis zu 100 %


	b) am KOPT bis zu 100 %



	c) an OSP bis zu 70 %


	c) an OSP bis zu 70 %



	d) am IAT bis zu 67 %


	d) am IAT bis zu 67 %



	e) an anerkannten BSP bis zu 45 %


	e) an anerkannten BSP bis zu 45 %




	der zuwendungsfähigen Ausgaben.


	(2) Die Zuwendung ist immer auf volle 50 EUR abzurunden.


	(3) Die Umsatzsteuer, die nach § 15 UStG als Vorsteuer abziehbar ist, gehört nicht zu

den zuwendungsfähigen Ausgaben.


	6. Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz


	Diese Richtlinie steht im Kontext der Ziele der Resolution der Generalversammlung der

Vereinten Nationen vom 25. September 2015 „Transformation unserer Welt: die UN�Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ sowie der Ziele der Deutschen Nachhaltig�keitsstrategie (u. a. „Gesundheit und Wohlergehen“ oder „Nachhaltige Städte und Ge�meinden“) und trägt dazu bei, den Sport als wichtigen Wegbereiter für nachhaltige Ent�wicklung anzuerkennen und sein Potenzial zur Vermittlung von Werten wie Respekt,

Diversität, Chancengleichheit und Gerechtigkeit hervorzuheben.


	7. Sonstige Zuwendungsbestimmungen


	(1) Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektför�derung (ANBest-P) oder die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur

Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskör�perschaften (ANBest-Gk). Zusätzlich gelten grundsätzlich die Baufachlichen Ergän�zungsbestimmungen (ZBau) nebst Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau).


	(2) Die spezifischen Belange von Spitzensportlerinnen und -sportlern mit Behinderun�gen werden bei Maßnahmen des Sportstättenbaus berücksichtigt.
	7.1 Die Gewährung der Zuwendung ist insbesondere mit den folgenden Verpflichtungen

verbunden:


	a) Geförderte Einrichtungen sind in einem nutzungsfähigen Zustand zu halten und

die bisher geförderten Investitionen vom Träger der Einrichtung durch Wert

erhaltende Maßnahmen (Bauunterhaltung) zu sichern.


	a) Geförderte Einrichtungen sind in einem nutzungsfähigen Zustand zu halten und

die bisher geförderten Investitionen vom Träger der Einrichtung durch Wert

erhaltende Maßnahmen (Bauunterhaltung) zu sichern.


	a) Geförderte Einrichtungen sind in einem nutzungsfähigen Zustand zu halten und

die bisher geförderten Investitionen vom Träger der Einrichtung durch Wert

erhaltende Maßnahmen (Bauunterhaltung) zu sichern.



	b) Geförderte Einrichtungen sind den betroffenen Bundessportfachverbänden

oder den Verbänden im Bereich des Spitzensports für Menschen mit Behinde�rungen grundsätzlich kostenfrei zur Nutzung zur Verfügung zu stellen (Nut�zungsvorbehalt). Der zeitliche Umfang des Nutzungsvorbehalts orientiert sich

an der prozentualen Höhe der Beteiligung des Bundes. Die Nutzung ist vertrag�lich zu regeln.


	b) Geförderte Einrichtungen sind den betroffenen Bundessportfachverbänden

oder den Verbänden im Bereich des Spitzensports für Menschen mit Behinde�rungen grundsätzlich kostenfrei zur Nutzung zur Verfügung zu stellen (Nut�zungsvorbehalt). Der zeitliche Umfang des Nutzungsvorbehalts orientiert sich

an der prozentualen Höhe der Beteiligung des Bundes. Die Nutzung ist vertrag�lich zu regeln.




	7.2 (1) Die mit Bundesmitteln geförderten Sportstätten sind in der Regel mindestens 20

Jahre dem Zuwendungszweck entsprechend zu verwenden. Die Bindungsfrist beginnt

mit der Inbetriebnahme der geförderten Anlage. Im Einzelfall kann das BKAmt wäh�rend der Bindung im Rahmen des Nutzungsvorbehalts eine Nutzung zu anderen dem

Spitzensport dienenden Zwecken zulassen. Wird die Veräußerung der geförderten Ein�richtung beabsichtigt, ist zuvor die Zustimmung des BKAmtes einzuholen. Bei Zweck�entfremdung der Anlage, bei Veräußerung oder bei sonstigem Verstoß gegen die Be�willigungsbedingungen ist die Zuwendung unter Berücksichtigung einer jährlichen Ab�schreibung von 5 v.H. zurückzuzahlen, soweit die Gründe hierfür vom Maßnahmeträ-

ger zu vertreten sind. Vor Ablauf der Bindungsfrist entscheidet der Zuwendungsgeber

über die weitere Verwendung der Einrichtung oder einen finanziellen Ausgleich. Nach

Ablauf der Bindungsfrist kann über die Einrichtung ohne Wertausgleich frei verfügt

werden.


	(2) Für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für anlässlich von Baumaßnahmen geför�derte Ausstattung gilt eine Bindungsfrist von in der Regel 10 Jahren. Die Bindungsfrist

beginnt mit dem Abschluss der Maßnahmen.


	7.3 Zur Sicherung eines etwaigen Erstattungsanspruchs ist grundsätzlich zugunsten des

Bundes eine brieflose Grundschuld in Höhe des aus Bundesmitteln bewilligten Betra�ges zu bestellen und grundbuchamtlich einzutragen, sofern sich das Grundstück nicht
	im Eigentum einer Gebietskörperschaft befindet und die Zuwendung mehr als 50.000

EUR beträgt. Sofern der Maßnahmeträger nicht Eigentümer des Grundstückes ist, ist

die Gewährung einer Zuwendung nur zulässig, wenn dem Maßnahmeträger für die

Dauer der Zweckbindungsfrist ein vertraglich gesichertes Nutzungsrecht zusteht. Dies

kann durch Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages oder eines sonstigen Vertrages er�folgen. In den Verträgen ist zu regeln, welche Vertragsseite bei Nichteinhaltung der

Zweckbindung zur Rückzahlung der Bundeszuwendung verpflichtet ist und wie der Er�stattungsanspruch gesichert wird. Die abzusichernden Bundesmittel sollen an rangbe�reiter Stelle und mindestens im Gleichrang mit evtl. bereitstehenden Landesmitteln im

Grundbuch eingetragen werden.


	8. Verfahren


	8.1 (1) Die grundsätzliche sportpolitische Förderentscheidung trifft das BKAmt. Bewilli�gungsbehörde ist ebenfalls das BKAmt oder die von ihm ermächtigte Behörde.


	(2) Alle Maßnahmen werden vor ihrer Umsetzung grundsätzlich mit den jeweils für den

Sport zuständigen obersten Landesbehörden abgestimmt.


	(3) Die zuständige Landesbehörde wird im Rahmen der baufachlichen und verwal�tungsmäßigen Prüfung eventuell erforderliche zuwendungsrechtliche Maßnahmen

(z. B. Rückforderungen einschließlich der Feststellung der Höhe nebst Zinsen, Rückab�wicklung) auch hinsichtlich der Bundeszuwendung durchführen.


	(4) Maßnahmen, die ohne Zustimmung der Zuwendungsgeber begonnen worden sind,

sind von der Förderung ausgeschlossen. Die Genehmigung des „vorzeitigen Vorhaben�beginns“ begründet keinen rechtlichen Anspruch auf die spätere tatsächliche Förde�rung des Vorhabens.


	8.2 (1) Anträge auf Zuwendung nach dieser Richtlinie können in der Regel erst für Bau�maßnahmen ab einer Höhe von 50.000 EUR (Gesamtausgaben) gestellt werden. Es sind

die unter Nr. 3.2 der VV zu § 44 BHO aufgeführten Unterlagen beizufügen. Darüber

hinaus sind dem Antrag beizufügen:


	a) Sportfachliche Stellungnahme der betroffenen Bundessportfachverbände.
	a) Sportfachliche Stellungnahme der betroffenen Bundessportfachverbände.
	a) Sportfachliche Stellungnahme der betroffenen Bundessportfachverbände.


	b) Beschreibung der Baumaßnahmen und die notwendigen weiteren Unterlagen

nach RZBau.


	b) Beschreibung der Baumaßnahmen und die notwendigen weiteren Unterlagen

nach RZBau.


	b) Beschreibung der Baumaßnahmen und die notwendigen weiteren Unterlagen

nach RZBau.



	c) Angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Bedarfsanalysen.


	c) Angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Bedarfsanalysen.



	d) Erklärung, ob der Zuwendungsempfänger für das betreffende Vorhaben zum

Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist.


	d) Erklärung, ob der Zuwendungsempfänger für das betreffende Vorhaben zum

Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist.




	(2) Für die Beantragung der Zuwendung ist das diesen Förderrichtlinien anliegende An�tragsformular (s. Anlage 2) zu verwenden.


	(3) Der Antrag wird in der Regel von der zuständigen Bauverwaltung baufachlich und

vom Land verwaltungsmäßig auch für die zu gewährende Bundeszuwendung geprüft

und über die oberste Landesbehörde dem BKAmt zugeleitet. Die baufachliche Prüfung

erfolgt dabei unter Anwendung der Baufachlichen Nebenbestimmungen (Anlage zur

RZBau) zu den VV zu § 44 BHO oder nach den vergleichbaren landesrechtlichen Vor�schriften. Die Verpflichtungen nach Maßgabe der NBest-Bau sind zu erfüllen. Im An�trag muss auch die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung - im Einzelnen aufgeschlüs�selt - dargelegt werden.


	8.3 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nach�weis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Be�willigungsbescheides sowie die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die

§§ 23, 44 BHO, die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die

§§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), soweit nicht in diesen

Richtlinien Abweichungen zugelassen worden sind. Der Bundesrechnungshof ist ge�mäß §§ 91, 100 BHO zur Prüfung berechtigt.


	8.4 Der Verwendungsnachweis wird in der Regel von der zuständigen Bauverwaltung bau�fachlich und vom Land verwaltungsmäßig auch für die gewährte Bundeszuwendung

geprüft und über die oberste Landesbehörde der Bewilligungsbehörde zugeleitet. Ver�zögerungen bei der Erstellung und Vorlage des Verwendungsnachweises sind der Be�willigungsbehörde unverzüglich schriftlich mit einer Begründung für die Verzögerung

mitzuteilen. Die Nichteinhaltung der Mitteilungspflichten sowie die verzögerte Vorlage

des Verwendungsnachweises können anderenfalls zur Rückforderung der Zuwendung
	bzw. zur Verschiebung oder Gefährdung der Bewilligung weiterer Bundeszuwendun�gen führen.


	9. Inkrafttreten und Geltungsdauer


	Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft und setzt die bisherige FR

Bau vom 10. Oktober 2005 mit Ablauf des 31.12.2025 außer Kraft.


	Die Laufzeit ist bis zum 31.12.2028 befristet.


	Berlin, den 19.12.2025


	Die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt


	Dr. Christiane Schenderlein
	Anlage 1


	Zuwendungsfähige und nicht zuwendungsfähige Ausgaben nach Kostengruppen:


	KG 
	KG 
	KG 
	KG 
	KG 

	Bezeichnung KG 
	Bezeichnung KG 

	zuwendungsfähig 
	zuwendungsfähig 

	nicht zuwendungsfähig


	nicht zuwendungsfähig





	100 
	100 
	100 
	100 

	Grundstück 
	Grundstück 

	--- 
	--- 

	insgesamt


	insgesamt




	200 
	200 
	200 

	Vorbereitende

Maßnahmen


	Vorbereitende

Maßnahmen



	--- 
	--- 

	– Herrichten (210)


	– Herrichten (210)


	– Herrichten (210)


	– Herrichten (210)



	– öffentliche Erschließung

(220)


	– öffentliche Erschließung

(220)



	– nichtöffentliche Erschlie-

ßung (230), es sei denn, die

Funktionsfähigkeit der zu�wendungsfähigen Baumaß-

nahmen erfordert dies,


	– nichtöffentliche Erschlie-

ßung (230), es sei denn, die

Funktionsfähigkeit der zu�wendungsfähigen Baumaß-

nahmen erfordert dies,



	– Ausgleichsabgaben (240)


	– Ausgleichsabgaben (240)



	– Übergangsmaßnahmen

(250)


	– Übergangsmaßnahmen

(250)






	300 
	300 
	300 

	Bauwerk – Bau�konstruktion


	Bauwerk – Bau�konstruktion



	insgesamt, aber ohne Aus�gaben für …


	insgesamt, aber ohne Aus�gaben für …



	– … sonstige Maßnahmen für

Baukonstruktionen (390),

soweit nicht für die Zweck�bestimmung der Maßnahme

erforderliche Bauleistungen

(im Einzelnen nachzuweisen)


	– … sonstige Maßnahmen für

Baukonstruktionen (390),

soweit nicht für die Zweck�bestimmung der Maßnahme

erforderliche Bauleistungen

(im Einzelnen nachzuweisen)


	– … sonstige Maßnahmen für

Baukonstruktionen (390),

soweit nicht für die Zweck�bestimmung der Maßnahme

erforderliche Bauleistungen

(im Einzelnen nachzuweisen)


	– … sonstige Maßnahmen für

Baukonstruktionen (390),

soweit nicht für die Zweck�bestimmung der Maßnahme

erforderliche Bauleistungen

(im Einzelnen nachzuweisen)






	400 
	400 
	400 

	Bauwerk – Tech�nische Anlagen


	Bauwerk – Tech�nische Anlagen



	insgesamt, aber ohne Aus�gaben für …


	insgesamt, aber ohne Aus�gaben für …



	– … sonstige Maßnahmen für

Technische Anlagen (490),

soweit nicht für die Zweck�bestimmung der Maßnahme

erforderliche Bauleistungen

(im Einzelnen nachzuweisen)
	– … sonstige Maßnahmen für

Technische Anlagen (490),

soweit nicht für die Zweck�bestimmung der Maßnahme

erforderliche Bauleistungen

(im Einzelnen nachzuweisen)
	– … sonstige Maßnahmen für

Technische Anlagen (490),

soweit nicht für die Zweck�bestimmung der Maßnahme

erforderliche Bauleistungen

(im Einzelnen nachzuweisen)
	– … sonstige Maßnahmen für

Technische Anlagen (490),

soweit nicht für die Zweck�bestimmung der Maßnahme

erforderliche Bauleistungen

(im Einzelnen nachzuweisen)






	KG 
	KG 
	KG 
	KG 
	KG 

	Bezeichnung KG 
	Bezeichnung KG 

	zuwendungsfähig 
	zuwendungsfähig 

	nicht zuwendungsfähig


	nicht zuwendungsfähig




	500 
	500 
	500 

	Außenanlagen

und Freiflächen


	Außenanlagen

und Freiflächen



	– Geländeflächen (510),

aber ohne anteilige Aus�gaben für …


	– Geländeflächen (510),

aber ohne anteilige Aus�gaben für …


	– Geländeflächen (510),

aber ohne anteilige Aus�gaben für …


	– Geländeflächen (510),

aber ohne anteilige Aus�gaben für …





	– … nicht sportfunktionell not�wendige Bepflanzung und

Begrünung


	– … nicht sportfunktionell not�wendige Bepflanzung und

Begrünung


	– … nicht sportfunktionell not�wendige Bepflanzung und

Begrünung


	– … nicht sportfunktionell not�wendige Bepflanzung und

Begrünung



	– … Wasserflächen, soweit

nicht zur Sportplatzpflege

notwendig


	– … Wasserflächen, soweit

nicht zur Sportplatzpflege

notwendig



	– Erstellung von Kfz-Stellplät�zen, es sei denn, diese sind

für Sportlerinnen und Sport�ler mit Behinderungen sowie

für hauptamtliches Betriebs�personal notwendig


	– Erstellung von Kfz-Stellplät�zen, es sei denn, diese sind

für Sportlerinnen und Sport�ler mit Behinderungen sowie

für hauptamtliches Betriebs�personal notwendig







	 
	 
	 
	 

	 
	 

	– befestigte Flächen (520):

Sportplatzflächen, für den

Sportbetrieb notwendige

Wege


	– befestigte Flächen (520):

Sportplatzflächen, für den

Sportbetrieb notwendige

Wege


	– befestigte Flächen (520):

Sportplatzflächen, für den

Sportbetrieb notwendige

Wege


	– befestigte Flächen (520):

Sportplatzflächen, für den

Sportbetrieb notwendige

Wege



	– Baukonstruktionen (530):

Sportanlagen-Einfriedun�gen, Stützmauern, Gelän�debearbeitung und -ge�staltung, Rampen, Trep�pen, Stufen, jeweils nur in

dem für die sportliche

Nutzung erforderlichen

Umfang


	– Baukonstruktionen (530):

Sportanlagen-Einfriedun�gen, Stützmauern, Gelän�debearbeitung und -ge�staltung, Rampen, Trep�pen, Stufen, jeweils nur in

dem für die sportliche

Nutzung erforderlichen

Umfang



	– Technische Anlagen (540):

Abwasser- und Versor�gungsanlagen, Anlagen für

Immissionsschutz, jeweils

nur in dem für die sportli�che Nutzung erforderli�chen Umfang; Trainings�beleuchtung


	– Technische Anlagen (540):

Abwasser- und Versor�gungsanlagen, Anlagen für

Immissionsschutz, jeweils

nur in dem für die sportli�che Nutzung erforderli�chen Umfang; Trainings�beleuchtung





	– sonstige Verkehrsanlagen


	– sonstige Verkehrsanlagen


	– sonstige Verkehrsanlagen


	– sonstige Verkehrsanlagen



	– Abbruch- und Abrissmaß-

nahmen, es sei denn, dass

bestehende Bauwerk wurde

bereits mit Bundesmitteln

für den Spitzensport geför�dert.
	– Abbruch- und Abrissmaß-

nahmen, es sei denn, dass

bestehende Bauwerk wurde

bereits mit Bundesmitteln

für den Spitzensport geför�dert.






	KG 
	KG 
	KG 
	KG 
	KG 

	Bezeichnung KG 
	Bezeichnung KG 

	zuwendungsfähig 
	zuwendungsfähig 

	nicht zuwendungsfähig


	nicht zuwendungsfähig





	 
	 
	 
	 

	 
	 

	– Einbauten in Außenanla�gen (550): Außengeräte-,

Umkleide- und Sanitär�räume, jeweils nur in dem

für die sportliche Nutzung

erforderlichen Umfang


	– Einbauten in Außenanla�gen (550): Außengeräte-,

Umkleide- und Sanitär�räume, jeweils nur in dem

für die sportliche Nutzung

erforderlichen Umfang


	– Einbauten in Außenanla�gen (550): Außengeräte-,

Umkleide- und Sanitär�räume, jeweils nur in dem

für die sportliche Nutzung

erforderlichen Umfang


	– Einbauten in Außenanla�gen (550): Außengeräte-,

Umkleide- und Sanitär�räume, jeweils nur in dem

für die sportliche Nutzung

erforderlichen Umfang





	– Wirtschaftsgegenstände


	– Wirtschaftsgegenstände


	– Wirtschaftsgegenstände


	– Wirtschaftsgegenstände



	– Sonstige Maßnahmen in Au-

ßenanlagen (590), soweit

nicht für die Zweckbestim�mung der Maßnahme erfor�derliche Bauleistungen (im

Einzelnen nachzuweisen)


	– Sonstige Maßnahmen in Au-

ßenanlagen (590), soweit

nicht für die Zweckbestim�mung der Maßnahme erfor�derliche Bauleistungen (im

Einzelnen nachzuweisen)






	600 
	600 
	600 

	Ausstattung und

Kunstwerke


	Ausstattung und

Kunstwerke



	---


	---


	Anmerkung:


	Fest mit dem Bauwerk ver�bundene Einbaugeräte gehö-

ren zu den Ausgaben für das

Bauwerk (300)



	insgesamt


	insgesamt




	700 
	700 
	700 

	Baunebenkosten 
	Baunebenkosten 

	Ausgaben für Architekten�und Ingenieurleistungen

(720 bis 740), jedoch nur,

wenn die Leistungen mit

Ausnahme der


	Ausgaben für Architekten�und Ingenieurleistungen

(720 bis 740), jedoch nur,

wenn die Leistungen mit

Ausnahme der


	– Grundlagenermittlung,


	– Grundlagenermittlung,


	– Grundlagenermittlung,



	– Vorplanung,


	– Vorplanung,



	– Objektbetreuung sowie


	– Objektbetreuung sowie



	– Dokumentation


	– Dokumentation




	nicht durch kommunales

Personal oder von Dritten

unentgeltlich erbracht wer�den



	alle übrigen Ausgaben


	alle übrigen Ausgaben




	800 
	800 
	800 

	Finanzierung 
	Finanzierung 

	--- 
	--- 

	insgesamt
	insgesamt




	  
	Anlage 2


	Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Bundesmitteln zur Förderung von

Baumaßnahmen für den Spitzensport


	An


	_______________________________________


	_______________________________________


	_______________________________________


	_______________________________________


	_______________________________________


	(Antrags- oder Bewilligungsbehörde) Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ oder aus�füllen


	1. Antragsteller beim Bund / Zuwendungsempfänger


	Name:


	_________________________________________________________________________________________


	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):


	_________________________________________________________________________________________

Bankverbindung (IBAN, Geldinstitut):


	_________________________________________________________________________________________


	Auskunft erteilt:


	_________________________________________________________________________________________


	Telefon: ___________________________________Fax: ___________________________________


	Email: ___________________________________________________________________________


	Bundesland, Landkreis:
	_________________________________________________________________________________________


	2. Letztempfänger (bei Weiterleitungsverhältnis)


	Bei Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften sind auf gesondertem Blatt die Mitglie�der und der Umfang ihrer Beteiligung anzugeben.

 
	Name:


	_________________________________________________________________________________________


	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):


	_________________________________________________________________________________________

Bankverbindung (IBAN, Geldinstitut):


	_________________________________________________________________________________________

Auskunft erteilt:


	_________________________________________________________________________________________


	Telefon: __________________________________ Fax: ___________________________________


	Email: ___________________________________________________________________________


	Bundesland, Landkreis:


	_________________________________________________________________________________________


	3. Nutzungsberechtigte Bundessportfachverbände


	Bundesverband:


	_________________________________________________________________________________________


	Name:


	_________________________________________________________________________________________

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):


	_________________________________________________________________________________________

Bankverbindung (IBAN, Geldinstitut):
	_________________________________________________________________________________________

Auskunft erteilt:


	_________________________________________________________________________________________


	Telefon: __________________________________ Fax: ___________________________________


	Email: ___________________________________________________________________________

Bundesland, Landkreis:


	_________________________________________________________________________________________


	4. Maßnahme


	(Vollständige Anschrift für Ort der Maßnahme)


	_________________________________________________________________________________________


	_________________________________________________________________________________________


	(kurze, aber eindeutige Beschreibung der Maßnahme)

 
	_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


	_________________________________________________________________________________________


	_________________________________________________________________________________________


	_________________________________________________________________________________________


	5. Gesamtausgaben


	Hinweis: Wenn der Antragsteller für diese Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist,

sind hier die Ausgaben ohne Umsatzsteuer (netto) anzugeben. Bei Baumaßnahmen

ist eine Gliederung nach Kostengruppen gem. DIN 276stets und bei Untersuchun�gen, Planungen und Beschaffungen dann beizugeben, wenn es von der Bewilli�gungsbehörde erforderlich gehalten wird. 
	Angabe der Ausgaben unter 5. bis 8. erfolgen in: brutto netto

___________________________ EUR  Gesamtausgaben


	___________________________ EUR  davon entfallen auf den zur Förderung


	beantragten Bauabschnitt

 
	(Angabe nur bei größeren, selbständig nutzbaren

Planungs-, Untersuchungs- oder Durchfüh�rungs-(Bau)abschnitten, auf die auch die Finan�zierung (Nr. 6) abgestellt ist. Zeitliche Aufteilung

und damit Finanzierungsabschnitte ergeben sich

aus Nr. 7.)


	6. Folgende Zuwendung wird beantragt


	Zuwendungsbereich  
	Zuwendungsbereich  
	Zuwendungsbereich  
	Zuwendungsbereich  
	Zuwendungsbereich  

	Zuwendungsgeber  
	Zuwendungsgeber  

	Zuwendung

 
	Zuwendung

 



	Sportstättenbau für den Spitzensport 
	Sportstättenbau für den Spitzensport 
	Sportstättenbau für den Spitzensport 
	Sportstättenbau für den Spitzensport 

	BKAmt 
	BKAmt 

	__________________ EUR


	__________________ EUR






	7. Ausgaben nach Kostengruppen gem. DIN 276


	KG 100 (Grundstück) ____________________ EUR

KG 200 (Vorbereitende Maßnahmen) ____________________ EUR

KG 300 (Bauwerk – Baukonstruktionen) ____________________ EUR

KG 400 (Bauwerk – Technische Anlagen) ____________________ EUR


	KG 500 (Außenanlagen und Freiflächen) ____________________ EUR


	KG 600 (Ausstattung und Kunstwerke) ____________________ EUR

KG 700 (Baunebenkosten) ____________________ EUR


	Gesamtausgaben ____________________ EUR
	8. Finanzierung


	Zuwendungen vom Bund ____________________ EUR

Zuwendungen vom Land ____________________ EUR

Zuwendungen von Kommunen ____________________ EUR

Zuwendungsgeber:


	______________________________________________________________


	Beiträge Dritter ____________________ EUR

Eigenmittel ____________________ EUR


	Gesamtausgaben ____________________ EUR


	9. Der Antragsteller erklärt, dass das Vorhaben noch nicht begonnen ist und dass es auch nicht

vor der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids bzw. vor der etwaigen Genehmigung des

vorzeitigen Baubeginns in Angriff genommen wird.


	10. Der Antragsteller bestätigt die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme (vgl. § 7 BHO sowie Ziff.

6.1.5, 6.3.3 und 6.6 RZBau).


	11. Voraussichtlicher Beginn der Baumaßnahme (Baubeginn):


	_________________________________________________________________________________________


	Voraussichtliches Ende der Baumaßnahme (Abschluss der Baumaßnahme):

 
	_________________________________________________________________________________________


	Voraussichtlicher Mittelabfluss der Bundeshaushaltsmittel nach Jahren getrennt:


	20___: _______________ EUR 20___: _______________ EUR


	20___: _______________ EUR 20___: _______________ EUR


	20___: _______________ EUR 20___: _______________ EUR


	20___: _______________ EUR 20___: _______________ EUR
	12. Der Antragsteller erklärt, dass er für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug


	berechtigt teilweise berechtigt nicht berechtigt


	ist.

 
	13. Eigentümer des Baugrundstücks:


	_________________________________________________________________________________________


	Ein Nachweis über die Verfügungsberechtigung über das Grundstück ist beizufügen (Grund�buchauszug, Erbbaurechtsvertrag, Pachtvertrag).

 
	Eigentümer der Sportstätte:


	_________________________________________________________________________________________


	Betreiber der Sportstätte:


	_________________________________________________________________________________________


	14. Der Antragsteller erklärt, dass er das Bauvorhaben ohne die beantragten Zuwendungen nicht

durchführen kann.


	15. Maßnahmeträger ist identisch mit dem Antragsteller


	ja nein (wenn nein, bitte benennen)

 
	_________________________________________________________________________________________


	_________________________________________________________________________________________


	16. Ergänzende Angaben (ggf. auch auf besonderem Blatt):


	_________________________________________________________________________________________


	_________________________________________________________________________________________


	_________________________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________________


	17. Dem Antrag sind mindestens folgende Unterlagen beizufügen:


	Beschreibung und Begründung der Maßnahme,


	Raum- und Funktionsplan,


	Lageplan (erklärende planerische Unterlagen, die die Baumaßnahme verständlich

abbilden),


	Ausgabenaufstellung nach Kostengruppen gem. DIN 276 (3. Ebene) nebst Planungs�unterlagen,


	Berechnung der Folgekosten (jährliche Betriebs- und Unterhaltungskosten) des Vor�habens und Angaben über deren Finanzierung,


	Für juristische Personen des Privatrechts Nachweis der Gemeinnützigkeit.

 
	18. Zahl der Anlagen:


	_________________________________________________________________________________________


	___________________________________________


	Ort, Datum, Unterschrift 





